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Derzeitige Staatsziele und Verfassungsaufträge 

 
 
1. Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht: Art 13 Abs 2 B-VG: 
 

Bund, Länder und Gemeinden haben bei ihrer Haushaltsführung die Sicherstellung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts anzustreben. 
 

2. Umfassender Umweltschutz:  BGBl. Nr. 491/1984 , Bundesverfassungsgesetz vom 
      27.November 1984 über den umfassenden Umweltschutz: 
 

§1 (1) Die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zum 
umfassenden Umweltschutz. 
 
(2) Umfassender Umweltschutz ist die Bewahrung der natürlichen Umwelt als 
Lebensgrundlage des Menschen vor schädlichen Einwirkungen. Der umfassende 
Umweltschutz besteht insbesondere in Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, des 
Wassers und des Bodens sowie zur Vermeidung von Störungen durch Lärm. 
 
§2  Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung 
betraut. 
 

3. Gleichbehandlung von Mann und Frau: Art 7 Abs 2 und Abs 3 B-VG: 
 

Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von 
Mann und Frau. Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleichstellung von Frauen 
und Männern insbesondere durch Beseitigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten 
sind zulässig. 

 
4. Gleichbehandlung von Behinderten: Art 7 Abs 1 B-VG: 
 

Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des 
Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. 
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, 
Länder und Gemeinden ) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten 
und nicht behinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu 
gewährleisten. 
 

5. Umfassende Landesverteidigung: Art 9a B-VG: 
 

(1)  Österreich bekennt sich zur umfassenden Landesverteidigung. Ihre Aufgabe ist es, 
die Unabhängigkeit nach außen sowie die Unverletzlichkeit und Einheit des Bundes-
gebietes zu bewahren, insbesondere zur Aufrechterhaltung und Verteidigung der 
immerwährenden Neutralität. Hiebei sind auch die verfassungsmäßigen Einrichtungen 
und ihre Handlungsfähigkeit sowie die demokratischen Freiheiten der Einwohner vor 
gewaltsamen Angriffen von außen zu schützen und zu verteidigen. 
 
(2) Zur umfassenden Landesverteidigung gehören die militärische, die geistige, die 
zivile und die wirtschaftliche Landesverteidigung.  
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6. Immerwährende Neutralität : BGBl. Nr. 211/1955; Bundesverfassungsgesetz vom 
    26.Oktober 1955 über die Neutralität Österreichs 
 

Artikel I 
 
(1) Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und 
zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien 
Stücken seine immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit allen ihm zu 
Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen. 
 
(2) Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen 
Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf 
seinem Gebiete nicht zulassen.  
 
 

7. Rundfunk als öffentliche Aufgabe:  BGB. 396/1974,  BVG-Rundfunk, Artikel I 
 

(1) Rundfunk ist die für die Allgemeinheit bestimmte Verbreitung von Darbietungen 
aller Art in Wort, Ton und Bild unter Benützung elektrischer Schwingungen ohne 
Verbindungsleitung bzw. längs oder mittels eines Leiters sowie der Betrieb von 
technischen Einrichtungen, die diesem Zweck dienen. 
 
(2) Die näheren Bestimmungen für den Rundfunk und seine Organisation sind 
bundesgesetzlich festzulegen. Ein solches Bundesgesetz hat insbesondere 
Bestimmungen zu enthalten, die die Objektivität und Unparteilichkeit der 
Berichterstattung, die Berücksichtigung der Meinungsvielfalt, die Ausgewogenheit der 
Programme sowie die Unabhängigkeit der Personen und Organe, die mit der 
Besorgung der im Abs.1 genannten Aufgaben betraut sind, gewährleisten. 
 
(3) Rundfunk gemäß Abs.1 ist eine öffentliche Aufgabe. 
 

8. Verbot nationalsozialistischer Wiederbetätigung:  BGBl. 152/1955 , Staatsvertrag von  
     St.Germain und Wien zur Wiederherstellung eines unabhängigen und demokra- 
     tischen Österreich;  zur Durchführung vgl Verbotsgesetz  
 

Artikel 9  StV Wien Auflösung nazistischer Organisationen 
 
1. Österreich wird die bereits durch die Erlassung entsprechender und von der 
Alliierten Kommission für Österreich genehmigter Gesetze begonnenen Maßnahmen 
zur Auflösung der nationalsozialistischen Partei und der ihr angegliederten und von ihr 
kontrollierten Organisationen einschließlich der politischen, militärischen und 
paramilitärischen auf österreichischem Gebiet vollenden. Österreich wird auch die 
Bemühungen fortsetzen, aus dem österreichischen politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Leben alle Spuren des Nazismus zu entfernen, um zu gewährleisten, dass 
die obgenannten Organisationen nicht in irgendeiner Form wieder ins Leben gerufen 
werden, und um alle nazistische oder militaristische Tätigkeit und Propaganda in 
Österreich zu verhindern. 
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2. Österreich verpflichtet sich, alle Organisationen faschistischen Charakters 
aufzulösen, die auf seinem Gebiete bestehen, und zwar sowohl politische, militärische 
und paramilitärische, als auch alle anderen Organisationen, welche eine irgendeiner 
der Vereinten Nationen feindliche Tätigkeit entfalten oder welche die Bevölkerung 
ihrer demokratischen Rechte zu berauben bestrebt sind. 
 
3. Österreich verpflichtet sich, unter der Androhung von Strafsanktionen, die 
umgehend in Übereinstimmung mit den österreichischen Rechtsvorschriften 
festzulegen sind, das Bestehen und die Tätigkeit der obgenannten Organisation auf 
österreichischem Gebiete zu untersagen.  

 
 
9. Bildung:  Art. 17 Staatsgrundgesetz, Art. 2 Erstes Zusatzprotokoll MRK 
 

Artikel 17 
 
Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu 
gründen und an solchen Unterricht zu erteilen, ist jeder Staatsbürger berechtigt, der 
seine Befähigung hiezu in gesetzlicher Weise nachgewiesen hat. Der häusliche 
Unterricht unterliegt keiner solchen Beschränkung. Für den Religionsunterricht in den 
Schulen ist von der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft Sorge zu tragen. 
Dem Staate steht rücksichtlich des gesamten Unterrichts- und Erziehungswesens das 
Recht der obersten Leitung und Aufsicht zu.  
 
Artikel 17a 
 
Das künstlerische Schaffen, die Vermittlung von Kunst sowie deren Lehre sind frei. 
 
Art. 2  - Recht auf Bildung 
 
Das Recht auf Bildung darf niemandem verwehrt werden. Der Staat hat bei Ausübung 
der von ihm auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts übernommenen 
Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht 
entsprechend ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 
sicherzustellen.  
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